
Kostenvorschüsse und Gerichtsgebühren Bezirksgerichte (erste Instanz)

Übersicht Betrag
Gericht Zivilsachen
ordentliche Verfahren ZGO **mind. 3‘000 + 8%  > 30‘000

mind. 8‘600 + 4% > 100‘000
mind. 16‘600 + 2% > 300‘000

mind. 30‘600.00 + 0.5 bis 1% > 1‘000‘000
Nicht vermögensrechtl. (ohne STW) 200-10‘000

max. 100‘000

Einzelrichter Zivilsachen
ordentliche Verfahren ZEO ¾ der ZGO-Gebühr

max. 50‘000
Scheidung 111 2‘000
Scheidung strittig 3‘000 + 1/3 ZGO für Unterhalt/GüR in guten Vh
vereinfachte Verfahren ZEV mind. 1‘000

+ 10% > 5‘000
mind. 2‘500 + 5% > 20‘000

>  30‘000: ¾ der ZGO-Gebühr
Mietausweisung 1‘000 – 2‘000
Baueinsprache 2‘000-3‘000
Vorsorgliche Massnahmen (Eheschutz) 1‘000-3‘000
Gerichtliche Verbote 400-800 (inkl. PK)
Freiw. Gerichtsbark. Anordnung öff. Inventar: 3'000

Eröffnung lwV: 400
Amort: 800

Erbbeschein.: 500
Übrige summarische Verfahren ZES ½- ¾ der ZGO-Gebühr
Gericht Strafsachen
ordentliche Verfahren SGO mind. 2‘000

(50%)

Selbst. Mn/nachträgl Entscheide SGN ½ der SGO-Gebühr
Einzelrichter Strafsachen
ordentliche Verfahren SEO mind. 1‘000

(50%)
Selbst. Mn., nachträgl Entscheide SGN ½ der SEO-Gebühr
Aufsicht / Justizverwaltung Kleinere Sachen 100-500, grössere mind. 500

*gem. tel. Rundfrage BG Schwyz, Einsie-
deln und Gersau keine Angaben

** vgl. System in GebV OG ZH

In SchKG-Sachen orientieren sich die Gerichte am oberen Rahmen des GebT SchKG.

Diese Richtlinien wurden anlässlich der Gerichtspräsidentenkonferenz vom 21. November 2013 ver-
abschiedet. Sie konkretisieren die Gebührenordnung für die Verwaltung und Rechtspflege im Kanton
Schwyz (GS-SZ 173.111). Sie sollen den Rechtssuchenden einen Anhaltspunkt über die zu erwar-
tenden Gerichtskosten geben. Massgebend ist jedoch stets die Gebührenordnung. Die Gerichte 
können und sollen von diesen Richtwerten abweichen, um der Bedeutung des Einzelfalles
und dem Zeitaufwand Rechnung zu tragen (§ 3 GebO).
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